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Westafrika ist noch immer ein weißer 

Fleck in unserer Vorstellungswelt, 

trotz Globalisierung. Was wissen wir 

wirklich über Gambia, Guinea, Benin oder den 

Senegal, jenseits der All-inclusive-Ferienklubs? 

Ganz besonders von Mythen und Legenden 

umrankt ist Mali; und hier vor allem Timbuktu, 

jene Wüstenstadt an der Schwelle zur Sahara, 

die zum Synonym für einen Ort der Sehnsucht, 

des Geheimnisvollen, Sagenumwobenen und 

Abenteuerlichen geworden ist. Ein Ort mit einer 

islamischen Universität, deren Wissen über 

Jahrhunderte dem der Europäer weit überlegen 

war. Faszinierend auch die im Mittelalter be-

gründete Lehmarchitektur, deren bedeutends-

tes Bauwerk die Moschee der Stadt Djenné ist. 

Das Reich Mali erreichte seine Blütezeit im 

14. Jahrhundert und gilt als das einfl ussreichste 

mittelalterliche Großreich in Westafrika.

Das heutige Mali ist dreimal so groß wie 

Deutschland, seine Lebensader ist der Niger, 

mit 4200 Kilometern nach Nil und Kongo der 

drittlängste Fluss Afrikas. Die nicht ganz 15 Mil-

lionen Einwohner des Vielvölkerstaats, der als 

eines der ärmsten Länder der Welt gilt, setzen 

sich aus mehr als 20 Ethnien zusammen. Eine 

davon sind die etwa 300 000 bis 350 000 Do-

gon – die »Kinder der Sonne«, wie sie sich selbst 

nennen.

Ihr Lebensraum ist einzigartig. Die mindes-

tens 250 Dörfer – manche Forscher haben sogar 

400 gezählt – konzentrieren sich auf ein gewal-

tiges Plateau aus rotem, eisenhaltigem Sand-

stein, das auf einer Länge von mehr als 150 Kilo-

Irgendwann in der Zeit zwischen dem 12. und
14. Jahrhundert verließen die Dogon ihre Heimat 
in der heutigen Grenzregion von Mali und Guinea. 
Vielleicht fl ohen sie vor einer Dürre. Oder vor
kriegerischen Reitern. Ihre neue Heimat fand die 
Volksgruppe in der unzugänglichen Felslandschaft 
im Südosten Malis. Den Ethnologen gibt sie bis 
heute Rätsel auf.

Von Thomas Röbke

»Kinder der Sonne«
DOGON

GESCHICHTE

metern nach Osten fast senkrecht zur Gondo-

Ebene abfällt, einem Teil des Sahel. Bis zu 500 

Meter Höhe erreicht die »Falaise von Bandiaga-

ra«. Seit 1989 ist sie Teil des UNESCO-Weltkultur- 

und Weltnaturerbes.

Bandiagara, die größte Ortschaft, hat 12 000 

Einwohner. Manche Siedlungen befi nden sich 

auf dem Plateau, doch seit einigen Jahrzehn -

ten werden neue Dörfer in der fruchtbareren 

Ebene gegründet, vor allem in Séno, östlich der 

Falaise. Die älteren Siedlungen kleben wie 

Schwalbennester an Geröllhalden, Felsspalten, 

Höhlen und auf kleinen Felsterrassen. Entspre-

chend eng sind die Wege. In jedem Dorf gibt 

es ein Haus für den Stammesältesten, einen 

Versammlungsort für die Männer, Getreide-

speicher – und etwas außerhalb ein Haus, in 

dem die Frauen während ihrer Menstruation 

wohnen. 

Die Bauweise geht allerdings nicht auf die 

Dogon zurück; als sie ankamen, lebten hier be-

reits seit Jahrhunderten die Tellem – der Name 

bedeutet so viel wie »Die wir gefunden haben«. 

Was aus ihnen wurde, gehört zu den ungelösten 

Rätseln. Manche Forscher nehmen an, dass sie 

sich nach Südwesten zurückzogen, in den Nor-

den des heutigen Burkina Faso, und zu den Vor-

fahren des Kurumba-Volks wurden. Vielleicht 

gingen sie aber auch unter oder verbanden sich 

mit den Dogon. Doch der Stil und die Symbole 

ihrer Kunst dürften die Dogon nachhaltig be-

einfl usst haben. Bis heute können nicht alle Fi-

guren aus den Höhlen von Bandiagara eindeu-

tig dem einen oder dem anderen Volk zuge-

ordnet werden. Die Kunst der Dogon lässt sich 

in drei Phasen einteilen: 11. bis 15. Jahrhundert, 

15. bis 18. Jahrhundert sowie die Zeit danach. 

Auch das Weben und Färben von Wolle und 

Baumwolle hat bei den Dogon eine bis ins 

11. Jahrhundert zurückreichende Tradition.

L ANDWIRTSCHAFT AUF DÜRREM BODEN
Die Falaise von Bandiagara liegt in der Sahel-

zone – mit einer Jahresdurchschnittstempe-

ratur von 30 Grad Celsius und einem Monats-

niederschlag, der nur im Juli und August die 

10-Millimeter-Marke erreicht – und auch das 

nicht immer. Zwischen November und April 

fällt praktisch überhaupt kein Regen. Die Felsen 

Die »Falaise von Bandia-
gara« ist Heimat der Dogon. 
Sie leben bis heute in 
mehreren hundert Dörfern 
auf dem Sandsteinplateau, 
das sich über eine Länge 
von mehr als 150 Kilome-
tern durch Mali zieht.M
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Sklavenhändler belieferten die Märkte der 
antiken Städte mit Tausenden von Menschen. 

Trotzdem stoßen Forscher nur selten auf 
 Spuren des lukrativen Wirtschaftszweigs. 

Von Iris Samotta

Das Geschäft mit
der Ware Mensch

Frei oder unfrei, das war in der Antike die 

zentrale Frage. Weder die Zugehörigkeit 

zu einem Volk noch – bis zum Aufkom-

men des Christentums – die Religion spielten 

für die Wertschätzung eines Menschen die ent-

scheidende Rolle, sondern sein gesellschaft-

licher Status. Selbst der geringste Tagelöhner 

konnte auf denjenigen herabblicken, der nicht 

mehr sein eigener Herr war, sondern Besitz 

eines anderen. Nach Expertenschätzungen be-

traf das in den verschiedenen Epochen Grie-

chenlands und Roms 10 bis 30 Prozent der Be-

völkerung – Formen »nur« teilweiser Unfreiheit 

nicht mitgerechnet (siehe den Beitrag ab S. 18). 

Wer frei war, profi tierte von der Ware 

Mensch, lebte aber auch mit der Gewissheit, je-

derzeit selbst zur Ware werden zu können, sei 

es, weil er seine Schulden nicht zu tilgen ver-

mochte oder ihn ein Richterspruch in die 

SKLAVEN 
IM ALTERTUM
MENSCHEN-

HÄNDLER

Zwangs arbeit schickte, sei es, weil jede Reise 

und jeder Krieg ein Risiko bargen, verschleppt 

zu werden oder in Gefangenschaft zu geraten. 

Diese Ambivalenz erklärt wohl das offenkun-

dige Bestreben der antiken Gelehrten, die Insti-

tution Sklaverei philosophisch zu ergründen 

und juris tisch so in der Gesellschaft zu veran-

kern, dass ein moralisches Unrechtsbewusst-

sein erst gar nicht aufkommen konnte. 

Diese existenzielle Unsicherheit hat in den 

frühen griechischen Stadtstaaten die Entwick-

lung eines verabsolutierten persönlichen und 

politischen Freiheitsbegriffs entscheidend ge-

prägt. Freiheit (eleuthería) galt fortan als der 

höchste Wert, der für sich allein genommen 

alle anderen Werte bei Weitem überragte. Be-

schrieb Homer (vermutlich 8. Jahrhundert v. 

Chr.) Sklaven noch als Persönlichkeiten mit ei-

gener Geschichte, degradierte man sie im Lauf 

der Jahrhunderte zum bloßen Objekt. Das ge-

lang nicht zuletzt durch einen Trick: Sklaven 

mussten Fremde sein, um nicht als Mitmen-

schen wahrgenommen zu werden. Das aber 

setzte eine von Altertumswissenschaftlern bis-

lang wenig erforschte Logistik voraus. Die Be-

M
IT 

FR
DL

. G
EN

. V
OM

 B
RI

TIS
H 

M
US

EU
M

Stets gefesselt, immer sitzend: Die 
wenige Zentimeter großen Bronze-
fi guren, die im römischen Britannien 
und entlang des germanischen 
Limes gefunden wurden, zierten 
möglicherweise die Gürtel von 
Skavenhändlern, die Kriegsgefan-
gene von der Armee aufkauften. 

W
estafrika ist noch immer ein weißer estafrika ist noch immer ein weißer 

Fleck in unserer Vorstellungswelt, Fleck in unserer Vorstellungswelt, 

trotz Globalisierung. Was wissen wir trotz Globalisierung. Was wissen wir 

wirklich über Gambia, Guinea, Benin oder den wirklich über Gambia, Guinea, Benin oder den 

Senegal, jenseits der All-inclusive-Ferienklubs? Senegal, jenseits der All-inclusive-Ferienklubs? 

Ganz besonders von Mythen und Legenden Ganz besonders von Mythen und Legenden 

umrankt ist Mali; und hier vor allem Timbuktu, umrankt ist Mali; und hier vor allem Timbuktu, 

jene Wüstenstadt an der Schwelle zur Sahara, jene Wüstenstadt an der Schwelle zur Sahara, 

die zum Synonym für einen Ort der Sehnsucht, die zum Synonym für einen Ort der Sehnsucht, 

des Geheimnisvollen, Sagenumwobenen und des Geheimnisvollen, Sagenumwobenen und 

Abenteuerlichen geworden ist. Ein Ort mit einer Abenteuerlichen geworden ist. Ein Ort mit einer 

islamischen Universität, deren Wissen über islamischen Universität, deren Wissen über 

Jahrhunderte dem der Europäer weit überlegen Jahrhunderte dem der Europäer weit überlegen 

war. Faszinierend auch die im Mittelalter be-war. Faszinierend auch die im Mittelalter be-

gründete Lehmarchitektur, deren bedeutends-gründete Lehmarchitektur, deren bedeutends-

tes Bauwerk die Moschee der Stadt Djenné ist. tes Bauwerk die Moschee der Stadt Djenné ist. 

Das Reich Mali erreichte seine Blütezeit im Das Reich Mali erreichte seine Blütezeit im 

14. Jahrhundert und gilt als das einfl ussreichste 14. Jahrhundert und gilt als das einfl ussreichste 

mittelalterliche Großreich in Westafrika.mittelalterliche Großreich in Westafrika.

Das heutige Mali ist dreimal so groß wie Das heutige Mali ist dreimal so groß wie 

Deutschland, seine Lebensader ist der Niger, Deutschland, seine Lebensader ist der Niger, 

mit 4200 Kilometern nach Nil und Kongo der mit 4200 Kilometern nach Nil und Kongo der 

drittlängste Fluss Afrikas. Die nicht ganz 15 Mil-drittlängste Fluss Afrikas. Die nicht ganz 15 Mil-

lionen Einwohner des Vielvölkerstaats, der als lionen Einwohner des Vielvölkerstaats, der als 

eines der ärmsten Länder der Welt gilt, setzen eines der ärmsten Länder der Welt gilt, setzen 

sich aus mehr als 20 Ethnien zusammen. Eine sich aus mehr als 20 Ethnien zusammen. Eine 

davon sind die etwa 300 000 bis 350 000 Do-davon sind die etwa 300 000 bis 350 000 Do-

gon – die »Kinder der Sonne«, wie sie sich selbst gon – die »Kinder der Sonne«, wie sie sich selbst 

nennen.

Ihr Lebensraum ist einzigartig. Die mindes-Ihr Lebensraum ist einzigartig. Die mindes-

tens 250 Dörfer – manche Forscher haben sogar tens 250 Dörfer – manche Forscher haben sogar 

400 gezählt – konzentrieren sich auf ein gewal-400 gezählt – konzentrieren sich auf ein gewal-

tiges Plateau aus rotem, eisenhaltigem Sand-tiges Plateau aus rotem, eisenhaltigem Sand-tiges Plateau aus rotem, eisenhaltigem Sand-

stein, das auf einer Länge von mehr als 150 Kilo-stein, das auf einer Länge von mehr als 150 Kilo-

heute Rätsel auf.heute Rätsel auf.

Von Thomas RöbkeVon Thomas Röbke

Falaise. Die älteren Siedlungen kleben wie 

Schwalbennester an Geröllhalden, Felsspalten, 

Höhlen und auf kleinen Felsterrassen. Entspre-

chend eng sind die Wege. In jedem Dorf gibt 

es ein Haus für den Stammesältesten, einen 
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